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LANDRATSAMT

WEILHEIM SCHONGAU

• Bundesleistungsgesetz;
Übungen und Manöver der Bundeswehr

• Verordnung des Landratsamtes Weilheim-Schongau
über das Wasserschutzgebiet für das Erschließungs-
gebiet Kurzenried für die öffentliche Wasserversor-
gung in der Marktgemeinde Peiting vom 13.
September 2010

Bundesleistungsgesetz;
Übungen und Manöver der Bundeswehr

Amtliche Bekanntmachung

Die Bundeswehr führt im Jahr 2010 folgende Übungen
durch:
Ort: VG Altenstadt, Bernbeuren, Huglfing, Rotten-

buch u. Steingaden
Stadt Schongau u. Weilheim, Markt Peißenberg u.
Peiting, Gde Hohenpeißenberg u. Wessobrunn

Zeit: 20.09.2010 - 24.09.2010
Art: Lehrgang Überleben Land
Ort: VG Altenstadt , VG Bernbeuren , VG Steingaden

, Markt Peiting
Zeit: 23.09.2010 (04:30 Uhr - 18:00 Uhr )
Art: Gefechtsausbildung Überleben Durchschlagen
Ort: VG Rottenbuch , VG Steingaden
Zeit: 27.09.2010 - 28.09.2010 (20:00 Uhr - 6:00 Uhr)
Art: Orentierungsübung
Ort: VG Steingaden
Zeit: 29.09.2010 (8:00 Uhr - 18:00 Uhr)
Art: Überwinden von Gewässern und Einschnitten
Ort: Gde.Prem
Zeit: 30.09.2010 ( 8:00 Uhr - 18:00 Uhr )
Art: Überwinden von Gewässern und Einschnitten
Ort: VG Bernbeuren
Zeit: 30.09.2010 - 01.10.2010 (15:00 Uhr - 9:00 Uhr)
Art: Durchschlagsübung

Hinweis:

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Ein-
richtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Gleich-
zeitig wird auf die Gefahren, die von liegengebliebenen
Sprengmitteln, Fundmunition und dergleichen ausge-
hen, hingewiesen. Sollten derartige Gegenstände aufge-
funden werden, ist die nächste Polizeiinspektion zu
verständigen.

Etwaige Übungsschäden sind innerhalb eines Monats
bei der zuständigen Gemeinde anzumelden. Auskünfte
zur Schadensabwicklung erteilen die jeweiligen Ge-
meinden sowie das Landratsamt Weilheim-Schongau.
Weilheim i.OB, den 06.09.10

Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Lorenz Feierabendl

Verordnung des Landratsamtes Weilheim-Schongau
über das Wasserschutzgebiet für das

Erschließungsgebiet Kurzenried für die öffentliche
Wasserversorgung in der Marktgemeinde Peiting

vom 13. September 2010
Das Landratsamt Weilheim-Schongau erlässt auf
Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31.Juli 2009 (BGBI I S. 2585) in
Verbindung mit Art. 31 Abs. 2 und 63 des Bayer. Was-
sergesetzes (BayWG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Februar 2010 (GVBI S. 66) folgende

V e r o r d n u n g
§ 1

Allgemeines
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für
die Marktgemeinde Peiting wird das in § 2 näher um-
schriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses
Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 und 7 erlas-
sen.

§ 2
Schutzgebiet

(1) Das Schutzgebiet besteht aus

einem Fassungsbereich (W I),
einer engeren Schutzzone (W II)
einer weiteren Schutzzone (W III A) und
einer weiteren Schutzzone (W III B).

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen
Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 1) ver-
öffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue
Grenzziehung ist der Lageplan im Maßstab 1 : 5000
maßgebend, der im Landratsamt Weilheim-Schon-
gau und im Rathaus des Marktes Peiting niederge-
legt ist; dieser kann dort während der Dienststunden
eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutz-
zone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten
Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonen-
grenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fas-
sung näheren Kante der gekennzeichneten Linie.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen
der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke berüh-
ren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die
engere Schutzzone und die weiteren Schutzzonen
sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter
Weise kenntlich gemacht.

§ 3 Verbotene oder nur beschränkte zulässige
Handlungen

(1)Es sind
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1) siehe. ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsemp-
fehlungen zum Umgang mit Regenwasser“

2) Es wird auf den Anhang 5 „Besondere Anforderungen an
Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle,
Festmist, Silagesickersäften (JGS-Anlagen)“ der Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung
- VAwS) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen,
der nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u.
a. Leckageerkennung) enthält. Arbeitsblätter mit Mu-
sterplänen sind bei der ALB Bayern e.V. erhältlich (Ar-
beitsblatt Nr. 10.15.04 „Lagerung von Flüssigmist“, Nr.
10.15.07 „Lagerung von Festmist“, Nr. 10.09.01 „Flach-
silos und Sickersaftableitung“).

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche
unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte Handlungen verbo-
ten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im
Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung durch
Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversor-
gung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder
der von ihm Beauftragten.

(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und
2 gelten hinsichtlich der Nummern 3.6 und 5.1 nicht
für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung
und –ableitung des Trägers der öffentlichen Wasser-
versorgung, die durch diese Verordnung geschützt
ist, oder der von ihm Beauftragten.

§ 4
Befreiungen

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten

des § 3 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG.
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist wi-

derruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbestim-
mungen verbunden werden und bedarf der
Schriftform.

(3) Im Falle des Widerrufs kann vom Grundstücksei-
gentümer verlangt werden, dass der frühere Zustand
wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der All-
gemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserver-
sorgung erfordert.

§ 5
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von

Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben
die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen,
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verord-
nung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Er-
weiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3
fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Weilheim-
Schongau zu dulden, sofern sie nicht schon nach an-
deren Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung
zu beseitigen oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach dem § 52 Abs.
4 WHG i.V.m. §§ 96 - 98 WHG und Art. 57 BayWG
Entschädigung zu leisten.

§ 6
Kennzeichnung des Schutzgebietes

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grund-
stücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden,

dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der
Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hin-
weiszeichen kenntlich gemacht werden.

§ 7
Kontrollmaßnahmen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von
Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben
Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz be-
stimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln
durch Beauftragte des Landratsamtes Weilheim -
Schongau oder des Trägers der öffentlichen Wasser-
versorgung, die durch diese Verordnung geschützt
ist, zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften
dieser Verordnung zu dulden.

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegeta-
tions- und Wasserproben und die hierzu notwendi-
gen Verrichtungen auf den Grundstücken im
Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Land-
ratsamtes Weilheim-Schongau oder des Trägers der
öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Ver-
ordnung geschützt ist, zu dulden.

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke
durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen Was-
serversorgung, die durch diese Verordnung geschützt
ist, oder der von ihm Beauftragten, zur Wahrneh-
mung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3
der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasser-
versorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwa-
chungsverordnung - EÜV) in der jeweils geltenden
Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und technische Ermittlungen und
Prüfungen zu ermöglichen.

§ 8
Entschädigung und Ausgleich

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser
Verordnung ergehende Anordnung das Eigentum un-
zumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht
durch eine Befreiung nach § 4 oder andere Maßnah-
men vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist
über die Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 i.V.m.
§§ 96 - 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung
zu leisten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser
Verordnung ergehende Anordnung erhöhte Anforde-
rungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder
forstwirtschaftliche Nutzung einschränken oder
Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land-
oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge
haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaft-
lichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach
Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 8 a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2
Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu 50.000 EUR be-
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwider-

handelt,
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung

vornimmt, ohne die mit der Ausnahme verbundenen
Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen.

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7
nicht duldet.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt des Landratsamtes Weilheim-
Schongau in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des
Landratsamtes Weilheim-Schongau über das Wasser-
schutzgebiet Peiting vom 11.07.1990, bekanntgemacht
im Amtsblatt des Landratsamtes Weilheim-Schongau
vom 01.08.1990, geändert durch Verordnung vom
30.08.2004 (Amtsblatt des Landratsamtes Weilheim-
Schongau vom 15.09.2004) außer Kraft.
Schongau, den 13.09.2010
Landratsamt Weilheim-Schongau

Dr. Friedrich Zeller
Landrat

Anlage 2 der Verordnung des Landratsamtes Weilheim-
Schongau über das Wasserschutzgebiet für das Er-
schließungsgebiet Kurzenried für die öffentliche
Wasserversorgung in der Marktgemeinde Peiting
Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3, 5 und 6
1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2)

Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz
über Einstufung wassergefährdender Stoffe in Was-
ser-gefährdungsklassen (Verwaltungsvorschrift was-
sergefährdende Stoffe - VwVwS)“ zu beachten.

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen (zu Nr. 2.2)
Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone
sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen nicht zulässig.
In der weiteren Schutzzone (IIIA und IIIB) sind nur
zulässig:
1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis

C, die in einem Auffang-raum aufgestellt sind, so-
fern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit
einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der Auf-
fangraum muss das maximal in den Anlagen vor-
handene Volumen wassergefährdender Stoffe
aufnehmen können,

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A
und B, die doppelwandig ausgeführt und mit einem
Leckanzeigegerät ausgerüstet sind.

Die Prüfpflicht richtet sich nach der Verordnung über
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen und über Fachbetriebe (VAwS)
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusam-
menhang mit Kompostieranlagen oder Wertstoffhö-
fen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus
privaten Haus-halten zur regelmäßigen Abholung (z.
B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforde-
rungen gestellt.

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb
von Anlagen (zu Nr. 2.3)
Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt:
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

etc. nach den Maßgaben der Nr. 4.11, 4.12, 6.1, 6.2,
6.5 und 6.6,

- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes,
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen

für Fahrzeuge und Maschinen,
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch,
- Kompostierung im eigenen Garten.
Entsprechend VAwS werden an Abfüllplätze von
Heizölverbraucheranlagen über die betrieblichen An-
forderungen hinaus keine Anforderungen gestellt.

4. Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kom-
munalem Abwasser (zu Nr. 3.5)
Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strenge-
ren als den Mindestanfor- derungen gemäß Abwas-
serverordnung (AbwV) in der jeweils geltenden
Fassung zu reinigen. Die Anforderungen richten sich
dabei nach den einschlägigen Merkblättern des Bayer.
Landesamtes für Wasserwirtschaft.

5. Stallungen (zu Nr. 5.3):
Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen
Dichtheitsprüfung eine Leckage-erkennung für die
Fugenbereiche entsprechend Anhang 5 Nr. 4.2 der
VAwS vorzusehen.
Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot
und Harn anfallen, sind gemäß VAwS flüssigkeitsun-
durchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwider-
stand) auszuführen und jährlich durch Sichtprüfung
auf Undichtigkeiten zu kontrollieren.
Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-be-
trieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die ein-
zeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar
sind.
Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die
Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass eine Re-
paratur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen
zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende Spei-
cherkapazität der Güllekanäle gewährleistet werden.
Hinsichtlich der Dichtheitsprüfungen wird auf den
Anhang 5 der VAwS hingewiesen.
Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere
DIN 1045, sind zu beachten.
Der Beginn der Bauarbeiten ist beim Landratsamt
Weilheim-Schongau und dem Wasserversorgungsun-
ternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen.

6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhal-
tung (zu Nr. 6.7)
Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann
vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinderweide
unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle
Verletzungen im Bereich von Treibwegen, Viehträn-
ken etc.) überschritten wird.

7. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaft-
liche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Nutzun-
gen (zu Nr. 6.12):

- Weinbau
- Hopfenanbau
- Tabakanbau
- Gemüseanbau
- Zierpflanzenanbau
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derar-
tiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im Rahmen
des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels
bei gleichbleibender Größe der Anbaufläche.

8. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkom-
mende Maßnahmen (zu Nr. 6.13)
Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche
alle aufstockenden Bäume in einem oder in wenigen
kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen
werden, ohne dass bereits eine ausreichende über-
nehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch
die Hiebsmaßnahme auf der Fläche Freilandbedin-
gungen (Klima) entstehen.
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist
eine Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt Bäume
stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls
Freiflächenbedingungen entstehen.
Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder
mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe durchfüh-
ren, die in der Summe zu den o.g. Freiflächenbedin-
gungen führen.
Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf,
Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu verste-
hen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller
geschädigten Bäume und daher u.U. nur durch Kahl-
schlag möglich ist.

Schongau, 13.09.2010

Landratsamt Weilheim-Schongau
Dr. Friedrich Zeller

Landrat




